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§ 9 a Unabhängigkeit des öffentlichen Betreibers der Schienenwege. 
(1) 1Öffentliche Betreiber der Schienenwege müssen rechtlich, organisato-

risch und in ihren Entscheidungen von Eisenbahnverkehrsunternehmen unab-
hängig sein, soweit es Entscheidungen über die Zuweisung von Zugtrassen 
und über die Wegeentgelte betrifft. 2Zur Erreichung der in Satz 1 genannten 
Ziele sind 
 1. aus Eisenbahnen, die sowohl Eisenbahnverkehrsunternehmen als auch Be-

treiber der Schienenwege sind, beide Bereiche jeweils auf eine oder mehre-
re gesonderte Gesellschaften auszugliedern; 

 2. Verträge des Betreibers der Schienenwege mit Dritten so zu gestalten, dass 
seine organisatorische Selbstständigkeit gewährleistet ist; 

 3. Entscheidungen über den Netzfahrplan, die sonstige Zuweisung von Zug-
trassen und die Entscheidungen über die Wegeentgelte nur von dem Perso-
nal des Betreibers der Schienenwege zu treffen, das keine Funktionen in 
Eisenbahnverkehrsunternehmen oder mit diesen verbundenen Unterneh-
men ausübt; 

 4. Weisungen Dritter gegenüber dem Betreiber der Schienenwege oder sei-
nem Personal in Bezug auf Entscheidungen über den Netzfahrplan, die 
sonstige Zuweisung von Zugtrassen und die Entscheidungen über die We-
geentgelte unzulässig; 

 5. in Unternehmen gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 unternehmensinter-
ne Regelungen zu schaffen, aufrechtzuerhalten und zu veröffentlichen, die 
die Einflussnahme von Dritten außerhalb des Betreibers der Schienenwege 
auf die Entscheidungen über den Netzfahrplan, die sonstige Zuweisung 
von Zugtrassen und Entscheidungen über die Wegeentgelte unterbinden; 
darin ist insbesondere festzulegen, welche besonderen Pflichten die Mitar-
beiter zur Verhinderung solcher Einflussnahme haben; Betreiber der Schie-
nenwege sind zudem auf Verlangen der zuständigen Aufsichtsbehörde ver-
pflichtet, dieser einen Beauftragten zu benennen, der über die Einhaltung 
der Regelungen wacht; der Beauftragte hat jährlich einen Bericht über die 
aufgetretenen Problemfälle und die getroffenen Maßnahmen der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde vorzulegen; 

 6. in Unternehmen gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 die Aufsichtsräte 
getrennt zu besetzen; dazu dürfen dem Aufsichtsrat des Betreibers der 
Schienenwege keine Mitglieder der Aufsichtsräte von Unternehmen gemäß 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie deren Angehörige angehören; dies gilt 
auch für sonstige Beteiligungen des Mutterunternehmens.§ 9a 
(2) 1Stehen Verträge eines öffentlichen Betreibers der Schienenwege den 

Verpflichtungen nach Absatz 1 entgegen, sind diese bis zum 1. November 
2005 diesen Verpflichtungen anzupassen oder zu kündigen. 2Entsprechen 
Bestimmungen in Verträgen eines öffentlichen Betreibers der Schienenwege 
nicht bis zum 1. November 2005 den Verpflichtungen nach Absatz 1, hat die 
zuständige Aufsichtsbehörde diese insoweit mit sofortiger Wirkung zu verbie-
ten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für öffentliche Betreiber der Schie-
nenwege, soweit diese ausschließlich 
 1. nicht mit anderen Schienenwegen vernetzte örtliche und regionale Schie-

nennetze für Eisenbahnverkehrsleistungen im Personenverkehr betreiben, 
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 2. für die Durchführung von Personenverkehrsdiensten im Stadt- oder Vor-
ortverkehr bestimmte Netze betreiben oder 

 3. regionale Schienennetze betreiben, die von einem Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen, dessen Tätigkeit auf den Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr be-
schränkt ist, ausschließlich für regionale Güterverkehrsdienste genutzt wer-
den. 
(4) Wird die Zuweisung von Zugtrassen auf einem Netz nach Absatz 3 

Nr. 3 beantragt, gelten insoweit die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass 
Verträge im Sinne des Absatzes 2 spätestens sechs Monate nach der Antragstel-
lung anzupassen sind. 

(5) Die zuständige Genehmigungsbehörde kann Befreiungen von den Ab-
sätzen 1, 2 und 4 genehmigen, wenn ein öffentlicher Betreiber der Schienen-
wege Schienenwege betreibt, die nach Streckenlänge und Betriebsleistung von 
so geringer Bedeutung sind, dass eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs nicht 
zu erwarten ist. 

(6) Die organschaftliche Haftung der Mitglieder von Organen des Mutter-
unternehmens für Vorgänge in Bereichen, auf die diese Mitglieder nach die-
sem Gesetz keinen Einfluss ausüben dürfen und tatsächlich keinen Einfluss 
ausgeübt haben, ist ausgeschlossen. 
 
§ 9 b Steuerliche Vorschriften. Rechtsvorgänge im Sinne des Grunder-
werbsteuergesetzes, die sich aus der Durchführung der §§ 8 bis 9 a dieses Ge-
setzes ergeben, sind von der Grunderwerbsteuer befreit. 
 
§ 10 Beförderungspflicht. Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen, 
die dem Personenverkehr dienen, sind zur Beförderung von Personen und 
Reisegepäck verpflichtet, wenn 
 1. die Beförderungsbedingungen eingehalten werden, 
 2. die Beförderung mit den regelmäßig verwendeten Beförderungsmitteln 

möglich ist und 
 3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, welche das Eisen-

bahnverkehrsunternehmen nicht abwenden und denen es auch nicht abhel-
fen konnte. 

§§ 9b–11 
§ 11 Abgabe und Stilllegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtun-
gen. (1) 1Beabsichtigt ein öffentliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
die dauernde Einstellung des Betriebes einer Strecke, eines für die Betriebsab-
wicklung wichtigen Bahnhofs oder die mehr als geringfügige Verringerung 
der Kapazität einer Strecke, so hat es dies bei der zuständigen Aufsichtsbehör-
de zu beantragen. 2Dabei hat es darzulegen, daß ihm der Betrieb der Infra-
struktureinrichtung nicht mehr zugemutet werden kann und Verhandlungen 
mit Dritten, denen ein Angebot für die Übernahme der Infrastruktureinrich-
tung durch Verkauf oder Verpachtung zu in diesem Bereich üblichen Bedin-
gungen gemacht wurde, erfolglos geblieben sind. 3Bei den Übernahmeange-
boten an Dritte sind Vorleistungen angemessen zu berücksichtigen. 

(1 a) 1Öffentliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen haben ihre Absicht 
nach Absatz 1 Satz 1 entweder 
 1. im Bundesanzeiger zu veröffentlichen oder 
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 2. im Internet zu veröffentlichen und die Adresse im Bundesanzeiger bekannt 
zu machen. 

2 In der Bekanntmachung sind Angaben für die betriebswirtschaftliche Bewer-
tung dieser Infrastruktur aufzunehmen. 3Nach der Veröffentlichung können 
Dritte das öffentliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen binnen einer Frist 
von drei Monaten zur Abgabe eines Angebotes auffordern. 4 Im Angebot ist 
die Bestimmung der abzugebenden Grundstücke und Infrastruktureinrichtun-
gen für Eisenbahnzwecke und deren Ertragswert bei der Preisbildung ange-
messen zu berücksichtigen. 5Bei der Bemessung des Pachtzinses ist maßgeb-
lich der Ertragswert zu berücksichtigen. 6Das Angebot muss den Anschluss an 
die angrenzende Schieneninfrastruktur umfassen. 

(2) 1Die zuständige Aufsichtsbehörde hat über den Antrag unter Berück-
sichtigung verkehrlicher und wirtschaftlicher Kriterien innerhalb von drei 
Monaten zu entscheiden. 2 Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes entschei-
det das Eisenbahn-Bundesamt im Benehmen mit der zuständigen Landesbe-
hörde. 3Bis zur Entscheidung hat das Unternehmen den Betrieb der Schie-
neninfrastruktur aufrecht zu halten. 

(3) 1Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die zuständige Aufsichtsbehör-
de innerhalb der in Absatz 2 bestimmten Frist nicht entschieden hat. 2Versagt 
sie die Genehmigung nach Maßgabe des Absatzes 2, so hat sie dem Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen die aus der Versagung entstehenden Kosten, 
einschließlich der kalkulatorischen Kosten zu ersetzen; die Zahlungsverpflich-
tung trifft das Land, wenn die von der Landesbehörde im Rahmen des Be-
nehmens vorgetragenen Gründe für die Ablehnung maßgebend waren. 

(4) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 nicht vor, ist die Ge-
nehmigung zu versagen. 

(5) Eine Versagung nach Maßgabe des Absatzes 2 ist nur für einen Zeitraum 
von einem Jahr möglich; danach gilt die Genehmigung als erteilt. 
§ 12 
§ 12 Tarife. (1) 1Tarife sind Beförderungsentgelte und Beförderungsbedin-
gungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen. 2Die Beförderungsbedingungen 
umfassen auch die Entgeltbedingungen. 3Die Eisenbahnverkehrsunternehmen 
sind verpflichtet, daran mitzuwirken, dass 
 1. für die Beförderung von Personen und Gütern, die sich auf mehrere anein-

ander anschließende Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs erstreckt, eine 
direkte Abfertigung eingerichtet wird, 

 2. im Personenverkehr durchgehende Tarife aufgestellt werden. 
(2) 1Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen sind dazu verpflichtet, im 

Schienenpersonenverkehr Tarife aufzustellen, die alle Angaben, die zur Be-
rechnung des Entgeltes für die Beförderung von Personen und für Nebenleis-
tungen im Personenverkehr notwendig sind, sowie alle anderen für die Beför-
derung maßgebenden Bestimmungen enthalten. 2Tarife nach Satz 1 müssen 
gegenüber jedermann in gleicher Weise angewendet werden. 

(3) 1Ohne eine vorherige Genehmigung der Beförderungsbedingungen im 
Schienenpersonenverkehr dürfen Eisenbahnverkehrsleistungen im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 nicht erbracht werden. 2Sofern in der beantragten Änderung 
der Beförderungsbedingungen zu Gunsten des Reisenden von den Bestim-
mungen der Eisenbahn-Verkehrsordnung oder von Vereinbarungen und Auf-
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lagen nach der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates abgewichen wer-
den soll, ist in dem Antrag darauf besonders hinzuweisen. 3Die Genehmigung 
der Beförderungsbedingungen berührt nicht die Rechte und Pflichten, die ein 
Eisenbahnverkehrsunternehmen auf Grund einer Vereinbarung oder Auferle-
gung nach der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates gegenüber der 
nach dieser Verordnung zuständigen Behörde hat. 4Die Tarifhoheit liegt beim 
Bund, soweit es sich um Beförderungsbedingungen einer Eisenbahn des Bun-
des für ihren Schienenpersonenfernverkehr handelt, im Übrigen bei den Län-
dern. 

(4) Eine erforderliche Genehmigung gilt als erteilt, 
 1. wenn dem Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht innerhalb von zwei Wo-

chen nach Eingang seines Antrages eine Äußerung der Genehmigungsbe-
hörde zugeht, in der eine Prüffrist im Sinne der Nummer 2 angezeigt wird, 

 2. wenn dem Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht innerhalb von sechs Wo-
chen nach Eingang seines Antrages eine vom Antrag abweichende Ent-
scheidung der Genehmigungsbehörde zugeht. 
(5) 1Die Genehmigungsbehörde kann in den Fällen des Artikels 1 Abs. 5 

und 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates unter den dort genann-
ten Voraussetzungen die Genehmigung versagen oder die Änderung von Tari-
fen verlangen. 2Die Genehmigung von Beförderungsbedingungen kann dar-
über hinaus versagt werden, wenn sie mit dem geltenden Recht, insbesondere 
mit den Grundsätzen des Handelsrechts und den Vorschriften über die Gestal-
tung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen, nicht in Einklang stehen. 

(6) 1Tarife im Sinne des Absatzes 2 sowie Beförderungsbedingungen im 
Sinne des Absatzes 3 Satz 1 müssen im Tarif- und Verkehrsanzeiger oder in 
einem anderen, der Genehmigungsbehörde vorher angezeigten Veröffent- 
lichungsorgan bekannt gemacht werden. 2Erhöhungen der Beförderungsent-
gelte oder andere für den Kunden nachteilige Änderungen der Beförderungs-
bedingungen werden frühestens einen Monat nach der Bekanntmachung 
wirksam, soweit nicht die Genehmigungsbehörde eine Abkürzung der Be-
kanntmachungsfrist genehmigt hat. 3Die Genehmigung der Beförderungsbe-
dingungen muss aus der Bekanntmachung ersichtlich sein. 

(7) 1Für Vereinbarungen von Eisenbahnverkehrsunternehmen und für Ver-
einbarungen von Eisenbahnverkehrsunternehmen mit anderen Unternehmen, 
die sich mit der Beförderung von Personen befassen, sowie für Beschlüsse und 
Empfehlungen von Vereinigungen dieser Unternehmen gilt § 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht, soweit sie im Interesse einer ausrei-
chenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr und einer wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung erfolgen 
und einer Integration der Nahverkehrsbedienung, insbesondere durch Ver-
kehrskooperationen, durch die Abstimmung und den Verbund von Beförde-
rungsentgelten und durch die Abstimmung der Fahrpläne dienen. 2Sie bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit der Anmeldung bei der Genehmigungsbehörde. 
3Für Vereinigungen von Unternehmen, die Vereinbarungen, Beschlüsse und 
Empfehlungen im Sinne von Satz 1 treffen, gilt § 20 Abs. 1 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend. 4Verfügungen der Kartellbe-
hörde, die solche Vereinbarungen, Beschlüsse oder Empfehlungen betreffen, 
ergehen im Benehmen mit der zuständigen Genehmigungsbehörde. 
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(8) Eisenbahnverkehrsunternehmen haben in ihren Fahrplaninformations-
medien über Anschlussverbindungen aller Anbieter diskriminierungsfrei zu 
informieren. 
 
§ 13 Anschluß an andere Eisenbahnen. (1) 1 Jede Eisenbahn hat angren-
zenden Eisenbahnen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland den 
Anschluß an ihre Eisenbahninfrastruktur unter billiger Regelung der Bedin-
gungen und der Kosten zu gestatten. 2 Im übrigen gilt § 14. 

(2) Im Falle der Nichteinigung über die Bedingungen des Anschlusses so-
wie über die Angemessenheit der Kosten entscheidet, wenn eine Eisenbahn 
des Bundes beteiligt ist, das Eisenbahn-Bundesamt, in den übrigen Fällen die 
zuständige Landesbehörde. 
§§ 13, 14 
§ 14 Zugang zur Eisenbahninfrastruktur. (1) 1Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen sind verpflichtet, die diskriminierungsfreie Benutzung der von 
ihnen betriebenen Eisenbahninfrastruktur und die diskriminierungsfreie 
Erbringung der von ihnen angebotenen Leistungen in dem durch eine auf 
Grund des § 26 Abs. 1 Nr. 6, 7 und Abs. 4 Nr. 1 ergangenen Rechtsverord-
nung bestimmten Umfang zu gewähren. 2Dabei ist der vertaktete oder ins 
Netz eingebundene Verkehr angemessen zu berücksichtigen. 3Betreiber der 
Schienenwege sind nach Maßgabe dieser Verordnung zusätzlich verpflichtet, 
einen Mindestumfang an Leistungen zu erbringen und die von ihnen betrie-
benen Schienenwege sowie die Steuerungs- und Sicherungssysteme zur  
Nutzung bereitzustellen. 4Die Sätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Ei-
senbahninfrastrukturen, die ausschließlich zur Nutzung für den eigenen Gü-
terverkehr betrieben werden, sofern es sich nicht um den Schienenzugang zu 
eisenbahnbezogenen Diensten in Terminals und Häfen, die mehr als einen 
Endnutzer bedienen können, handelt. 5Für nicht mit anderen Schienenwegen 
vernetzte örtliche und regionale Schienennetze, die für Eisenbahnverkehrsleis-
tungen im Personenverkehr betrieben werden, kann die zuständige Genehmi-
gungsbehörde auf Antrag Befreiungen von allen Vorschriften der auf Grund 
des § 26 Abs. 1 Nr. 6, 7 und Abs. 4 Nr. 1 ergangenen Rechtsverordnung ge-
nehmigen, wenn eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs nicht zu erwarten 
ist. 6Die Genehmigung erlischt, wenn ein Zugang beantragt ist. 7Der Antrag 
auf Zugang ist der zuständigen Genehmigungsbehörde durch den Betreiber 
der Schienenwege mitzuteilen. 

(2) Zugangsberechtigt sind 
 1. Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Inland, 
 2. Unternehmen mit Sitz im Inland, die Güter durch ein Eisenbahnverkehrs-

unternehmen befördern lassen wollen, 
 3. die in § 1 Abs. 2 des Regionalisierungsgesetzes genannten Stellen, 
 4. die in § 15 Abs. 1 genannten Behörden. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für 
 1. Eisenbahnverkehrsunternehmen, die unter Artikel 2 der Richtlinie 91/ 

440/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung der Eisenbahnun-
ternehmen der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 237 S. 25), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2007/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 (ABl. EU Nr. L 315 S. 44) geändert worden ist, fal-
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len, für das Erbringen von Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden 
Personenverkehr; 

 2. Eisenbahnverkehrsunternehmen, die unter Artikel 2 der Richtlinie 91/ 
440/EWG fallen, für das Erbringen von Verkehrsleistungen im Güterver-
kehr; 

 3. Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der Grundlage zwischenstaatlicher Ver-
einbarungen. 
(3 a) Im grenzüberschreitenden Personenverkehr haben die Eisenbahnver-

kehrsunternehmen die Rechte aus Absatz 1, insbesondere das Recht, Fahrgäs-
te an beliebigen Bahnhöfen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
aufzunehmen oder abzusetzen. 

(4) 1Betreiber von Schienenwegen haben ihre Entgelte nach Maßgabe einer 
auf Grund des § 26 Abs. 1 Nr. 6 und 7 erlassenen Rechtsverordnung so zu 
bemessen, dass die ihnen insgesamt für die Erbringung der Pflichtleistungen 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 entstehenden Kosten zuzüglich einer Rendite, 
die am Markt erzielt werden kann, ausgeglichen werden. 2Hierbei können sie 
Aufschläge auf die Kosten, die unmittelbar auf Grund des Zugbetriebs anfal-
len, erheben, wobei sowohl je nach den Verkehrsleistungen Schienenperso-
nenfernverkehr, Schienenpersonennahverkehr oder Schienengüterverkehr als 
auch nach Marktsegmenten innerhalb dieser Verkehrsleistungen differenziert 
werden kann und die Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere des grenzüber-
schreitenden Schienengüterverkehrs, zu gewährleisten ist. 3Die Höhe der Ent-
gelte darf jedoch im Fall des Satzes 2 bezogen auf ein Marktsegment nicht  
die Kosten, die jeweils unmittelbar auf Grund des Zugbetriebs anfallen, zuzüg-
lich einer Rendite, die am Markt erzielt werden kann, übersteigen. 4 In der 
Rechtsverordnung nach § 26 Abs. 1 Nr. 6 und 7 
 1. können Ausnahmen von der Entgeltbemessung nach Satz 1 zugelassen wer-

den, wenn die Kosten anderweitig gedeckt werden, oder 
 2. kann die zuständige Aufsichtsbehörde befugt werden, durch Allgemeinver-

fügung im Benehmen mit der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Te-
lekommunikation, Post und Eisenbahnen (Regulierungsbehörde) alle Be-
treiber der Schienenwege allgemein von der Beachtung der Anforderungen 
nach Satz 1 freizustellen. 
(5) 1Eisenbahninfrastrukturunternehmen haben ihre Entgelte für den  

Zugang zu Serviceeinrichtungen einschließlich der damit verbundenen Leis-
tungen so zu bemessen, dass die Wettbewerbsmöglichkeiten der Zugangsbe-
rechtigten nicht missbräuchlich beeinträchtigt werden. 2Eine missbräuchliche 
Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn 
 1. Entgelte gefordert werden, welche die entstandenen Kosten für das Erbrin-

gen der in Satz 1 genannten Leistungen in unangemessener Weise über-
schreiten oder 

 2. einzelnen Zugangsberechtigten Vorteile gegenüber anderen Zugangsbe-
rechtigten eingeräumt werden, soweit hierfür nicht ein sachlich gerechtfer-
tigter Grund vorliegt.§ 14 
(6) Einzelheiten des Zugangs, insbesondere hinsichtlich des Zeitpunktes 

und der Dauer der Nutzung, sowie das zu entrichtende Entgelt und die sons-
tigen Nutzungsbedingungen einschließlich die der Betriebssicherheit dienen-
den Bestimmungen sind zwischen den Zugangsberechtigten und den Eisen-
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bahninfrastrukturunternehmen nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten 
Rechtsverordnung zu vereinbaren. 
 
§ 14 a Rahmenverträge. (1) Vereinbarungen über die Nutzung von Zug-
trassen für einen längeren Zeitraum als eine Netzfahrplanperiode sind nach 
Maßgabe der in § 14 Abs. 1 Satz 1 genannten Rechtsverordnung zu schließen. 

(2) 1 Jeder Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren be-
darf bezüglich der Laufzeit der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. 
2Die Genehmigung ist zu erteilen bei einer Laufzeit 
 1. bis zu zehn Jahren bei Nachweis vertraglicher Bindungen, besonderer In-

vestitionen oder sonstiger vergleichbarer Risiken, 
 2. bis zu 15 Jahren, sofern der Rahmenvertrag über Verkehrsleistungen auf 

besonderen Fahrwegen im Sinne des Artikels 24 der Richtlinie 2001/14/ 
EG geschlossen werden soll, bei Nachweis erheblicher und langfristiger In-
vestitionen, die dem Rahmenvertrag zu Grunde liegen, 

 3. von mehr als 15 Jahren, sofern der Rahmenvertrag über Verkehrsleistungen 
auf besonderen Fahrwegen im Sinne des Artikels 24 der Richtlinie 2001/ 
14/EG geschlossen werden soll, bei Nachweis umfangreicher und langfris-
tiger Investitionen, sofern die Investitionen mit vertraglichen Verpflichtun-
gen, einschließlich eines mindestens den Zeitraum des Rahmenvertrages 
umfassenden Abschreibungsplans, einhergehen. 

3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Rahmenverträge mit Zugangsberechtigten 
nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und 4. 
§§ 14a, 14b 
§ 14 b Aufgaben der Regulierungsbehörde. (1) Der Regulierungsbe-
hörde obliegt die Aufgabe, die Einhaltung der Vorschriften des Eisenbahn-
rechts über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur zu überwachen, insbeson-
dere hinsichtlich 
 1. der Erstellung des Netzfahrplans, dies gilt insbesondere für Entscheidungen 

über die Zuweisung von Zugtrassen für den Netzfahrplan einschließlich der 
Pflichtleistungen, 

 2. der sonstigen Entscheidungen über die Zuweisung von Zugtrassen ein-
schließlich der Pflichtleistungen, 

 3. des Zugangs zu Serviceeinrichtungen einschließlich der damit verbundenen 
Leistungen, 

 4. der Benutzungsbedingungen, der Entgeltgrundsätze und der Entgelthöhen, 
 5. der Zugangsberechtigung im grenzüberschreitenden Personenverkehr. 

(2) 1Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehörden nach dem Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleiben unberührt. 2Die Regulie-
rungsbehörde und die Eisenbahnaufsichtsbehörden sowie die Kartellbehörden 
und die nach dem Telekommunikationsgesetz und dem Energiewirtschaftsge-
setz zuständigen Regulierungsbehörden teilen einander Informationen mit, 
die für die Erfüllung der jeweiligen Aufgaben von Bedeutung sein können. 
3 Insbesondere sollen sie sich gegenseitig über beabsichtigte Entscheidungen 
informieren, mit denen ein missbräuchliches oder diskriminierendes Verhalten 
von Eisenbahninfrastrukturunternehmen untersagt werden soll. 4Sie sollen 
einander Gelegenheit zur Stellungnahme geben, bevor das Verfahren von der 
zuständigen Behörde abgeschlossen wird. 
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(3) Die Regulierungsbehörde und das Eisenbahn-Bundesamt sind verpflich-
tet, anderen Regulierungsstellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Informationen über ihre Arbeit, ihre Entscheidungsgrundsätze und ihre Ent-
scheidungspraxis zu übermitteln mit dem Ziel, zur Koordinierung der Ent-
scheidungsgrundsätze in der gesamten Union beizutragen. 

(4) 1Die Regulierungsbehörde erstellt für jede Fahrplanperiode einen Be-
richt über ihre Tätigkeit sowie über die Lage und Entwicklung auf ihrem Auf-
gabengebiet für die Bundesregierung. 2Die Bundesregierung leitet den Be-
richt der Regulierungsbehörde dem Deutschen Bundestag unverzüglich zu; sie 
kann dem Bericht eine Stellungnahme beifügen. 
 
§ 14 c Allgemeine Befugnisse der Regulierungsbehörde. (1) Die Re-
gulierungsbehörde kann in Wahrnehmung ihrer Aufgaben gegenüber öffent- 
lichen Eisenbahninfrastrukturunternehmen die Maßnahmen treffen, die zur 
Beseitigung festgestellter Verstöße und zur Verhütung künftiger Verstöße ge-
gen die Vorschriften des Eisenbahnrechts über den Zugang zur Eisenbahninf-
rastruktur erforderlich sind. 

(2) Die Zugangsberechtigten, die öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen und die für sie tätigen Personen müssen der Regulierungsbehörde 
und ihren Beauftragten zur Durchführung ihrer Aufgaben gestatten, 
 1. Geschäftsräume und Betriebsanlagen innerhalb der üblichen Geschäfts- und 

Arbeitsstunden zu betreten und 
 2. Bücher, Geschäftspapiere, Dateien und sonstige Unterlagen einzusehen so-

wie diese auf geeigneten Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 
(3) 1Die Zugangsberechtigten, die öffentlichen Eisenbahninfrastrukturun-

ternehmen und die für sie tätigen Personen haben der Regulierungsbehörde 
und ihren Beauftragten alle für die Durchführung ihrer Aufgaben erforder- 
lichen 
 1. Auskünfte zu erteilen, 
 2. Nachweise zu erbringen, 
 3. Hilfsmittel zu stellen und Hilfsdienste zu leisten. 
2Dies gilt auch in Bezug auf laufende oder abgeschlossene Verhandlungen 
über die Höhe von Wege- und sonstigen Entgelten. 3Die Auskünfte sind 
wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen zu erteilen. 4Der zur Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessord-
nung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder 
eines Verfahrens wegen einer Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. 

(4) 1Die Regulierungsbehörde kann ihre Anordnungen nach diesem Ge- 
setz nach den für die Vollstreckung von Verwaltungsmaßnahmen gelten- 
den Vorschriften durchsetzen. 2Die Höhe des Zwangsgeldes beträgt bis zu 
500 000 Euro. 
§§ 14c, 14d 
§ 14 d Besondere Mitteilungspflichten der öffentlichen Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen. 1Die öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen haben die Regulierungsbehörde zu unterrichten über 
 1. die beabsichtigte Entscheidung über die Zuweisung von Zugtrassen für den 

Netzfahrplan einschließlich der Pflichtleistungen, sofern Anträge abgelehnt 
werden sollen, 
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